
Öffentliche Bekanntmachung von Widerspruchsrechten nach dem Bundesmeldege-

setz und dem baden-württembergischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz 

 

 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der aktuell  geltenden Fassung darf die 
Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte 
aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlbe-
rechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, den oder die Vornamen unter 
Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dür-
fen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, 
darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spä-
testens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Rastatt, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kun-
denbereich Bürgerbüro, Herrenstraße 15, 76437 Rastatt, eingelegt werden. Die Erklärung 
kann auch über die Homepage http://www.rastatt.de oder per E-Mail, buergerbuero@ras-
tatt.de, abgegeben werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Bei Umzug in den Zuständigkeitsbereich einer ande-
ren Meldebehörde muss der Datenweitergabe erneut widersprochen werden, sofern der Wi-
derspruch weiterhin bestehen soll. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwecke der Information der Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürger bei Wahlen und Abstimmungen  
 
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger teilnehmen können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmel-
degesetz (BMG) bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen unter Kennzeichnung des 
gebräuchlichen Vornamens, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden, vgl. § 2 Absatz 3 des baden-
württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG).  
 
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Rastatt, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, 
Kundenbereich Bürgerbüro, Herrenstraße 15, 76437 Rastatt, eingelegt werden. Die Erklärung 
kann auch über die Homepage http://www.rastatt.de oder per E-Mail, buergerbuero@ras-
tatt.de, abgegeben werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Bei Umzug in den 
Zuständigkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Datenweitergabe erneut wider-
sprochen werden, sofern der Widerspruch weiterhin bestehen soll. 
  



 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr 
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerli-
ches Engagement zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung 
von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich 
bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.  
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Da-
tenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Rastatt, 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bürgerbüro, Herrenstraße 15, 76437 
Rastatt, eingelegt werden. Die Erklärung kann auch über die Homepage http://www.rastatt.de 
oder per E-Mail, buergerbuero@rastatt.de, abgegeben werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Bei Umzug in 
den Zuständigkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Datenweitergabe erneut 
widersprochen werden, sofern der Widerspruch weiterhin bestehen soll. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft  
 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden-württem-
bergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 14 Meldeverordnung auf-
geführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betref-
fenden Religionsgesellschaften.  
 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten oder Lebens-
partner, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung um-
fasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.  
 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Daten-
übermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. 
Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Rastatt, Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bürgerbüro, Herrenstraße 15, 76437 Rastatt, einge-
legt werden. Die Erklärung kann auch über die Homepage http://www.rastatt.de oder per E-
Mail, buergerbuero@rastatt.de, abgegeben werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Wi-
derruf. Bei Umzug in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Da-
tenweitergabe erneut widersprochen werden, sofern der Widerspruch weiterhin bestehen soll. 
  



 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubi-
läen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums.  
 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Ge-
burtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 9 der Meldeverordnung dem Staats-
ministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch die Ministerpräsidentin oder den 
Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon um-
fasst sind zum Beispiel der Familienname, gegebenenfalls auch abweichende Geburtsnamen, 
Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens (Rufname), Doktorgrad, Ge-
schlecht, derzeitige Anschriften (Haupt- und Nebenwohnung) sowie das Datum und die Art 
des Jubiläums.  
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Da-
tenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Rastatt, 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bürgerbüro, Herrenstraße 15, 76437 
Rastatt, eingelegt werden. Die Erklärung kann auch über die Homepage http://www.rastatt.de 
oder per E-Mail, buergerbuero@rastatt.de, abgegeben werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Bei Umzug in 
den Zuständigkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Datenweitergabe erneut 
widersprochen werden, sofern der Widerspruch weiterhin bestehen soll. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über deren 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeich-
nisse in Buchform) verwendet werden.  
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Da-
tenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Rastatt, 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kundenbereich Bürgerbüro, Herrenstraße 15, 76437 
Rastatt, eingelegt werden. Die Erklärung kann auch über die Homepage http://www.rastatt.de 
oder per E-Mail, buergerbuero@rastatt.de, abgegeben werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Bei Umzug in 
den Zuständigkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Datenweitergabe erneut 
widersprochen werden, sofern der Widerspruch weiterhin bestehen soll. 
 
 
 
Rastatt, 04. Oktober 2024     Die Oberbürgermeisterin 
        Monika Müller 
 


